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I 

. Regier:ungsvorlagt 
I 

Bundesgesetz vom XX~ XX. 1982, mit 
dem das Bundesfinanzgesetz 1982 geändert 

wird (Bundesfmanzgesetznovelle 1982) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesfinanzgesetz 1982, BGBI. Nr. 1, wird 
wie folgt geändert; 

1. Im Art. III wird nach dem Abs. 3 der folgende 
Abs. 3 a eingefügt: 

,,(3 a) Der Bundesminister für Finanzen ist 
ermächtigt, soweit Überschreitungen bei A~sätzen 
der ordentlichen Gebarung gemäß Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 000/1982 (Budgetüberschreitungsgesetz 
1982) durchgeführt werden und zur Bedeckung des 
dadurch entstehenden höheren Abganges (Art. I 
Abs. 1) keine Ausgabenrückstellungen oder Mehr­
einnahmen zur Verfügung stehen, diesen Abgang 
in Höhe der vora,ussichtlichen Mehrausgaben bis 
zum Betrage von insgesamt 1 379 Millionen Schi 1-

I 

I 
ling durch Einnahmen aus Kreditoperationen 
gemäß Art. VIII z~ bedecken." 

. ! 
2. Im Art. III hat Abs. 4 zu lauten: 

I 

,,(4) Der Abgalfg (Art. lAbs. 1) erhöht sich um 
jene Beträge, in deren Höhe die Ermächtigllngen 
gemäß Abs. 1, 2, ~ a und Art. VIII a ausgeübt wer-
d " I 

en. I . 
J. Im Art. VIII hat Abs. 4 zu lauten: 

. i 
,,( 4) Der im Abs. 1 ZIerster Satz aufgezeigte 

Betrag erhöht sich um die Beträge, in deren Höh"e " 
die Ermächtigungbn gemäß Art. III Abs. 1, 2, 3 a 
und Art. VIII a aU$geübt werden." 

! Artikel 11 

Mit der V ollziJhung dieses Bundesgesetzes ist, 
unbeschadet der Befugnisder obersten Organe zur 
Bestreitung der ei~zelnen Ausgaben innerhalb ihres 
Teilvorans("hiages,1 der Bundesminister für Finan-
zen betraut. i 

1007 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



1007 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Gemäß Art. 6.Punkt VIII des Verwaltungsentla­
stungsgesetzes 1925, BGBL Nr. 277 (in der Folge 
abgekürzt: "VEG"), und § 14 Abs. 1 der Bundes­
haushaltsverordnung 1926, BGBL Ni. 118 (in der 
Folge abgekürzt: "BHV"), ist das Bundesfinanzge­
setz (in der Folge abgekürzt: "BFG") die bindende 
Grundlage für die Führung des Bundeshaushaltes. 
Gemäß Art. 6 Punkt IX VEG und § 15 Abs. 1 BHV 
bezieht sich 'die gesetzliche Genehmigung durch 
das BFG auf jeden im Bundesvoranschlag (inder 
Folge abgekürzt: "BVA") unter einem eigenen 
Ansatz ausgewiesenen Betrag. Der BV A ist dem 
jeweiligen BFG ,angeschlossen und bildet einen nor­
mativen Bestandteil des BFG. Soweit während eines 
Finanzjahres' zB die Voll ziehung zusätzlicher Aus­
gaben erforderlich wird, für welche im BV A keine 
Bedeckung vorgesehen ist, ist daher eine demen~­
sprechende Veranlassung im Wege einer Bundesfi­
nanzgesetzn~velle notwendig. 

Mit dem' Budgetüberschreitungsgesetz 1982, 
BGBL Nr.OOO, werden Überschreitungen in der 
Höhe von rund 1'4 Milliarden Schilling vor allem 
für humanitäre, arbeitsmarktpolitische, wirtschafts­
fördernde und 'strukturpolitische Maßnahmen 
beschlossen. Da für diese Mehrausgaben Ausgaben­
rückstellungen, Mehreinnahmen oder Rücklagen­
auflösungen nicht zur Verfügung stehen, kann die 
erforderliche Bedeckung nur in zusätzlichen Kre­
ditoperationen gefunden werden. 

Diese Gründe machen es erforderlich, das für die 
Führung des Bundeshaushaltes im laufenden Jahr 
maßgebliche BFG 1982 dementsprechend anzupas-' 
sen bzw. abzuändern. Im übrigen wird auf die 
Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
hingewiesen. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. IZ 1: 

Zu den gemäß Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 000/1982 (Budgetüberschreitungsgesetz 1982) 
durchzuführenden Überschreitungen zählen die 

unter I. ,,Allgemeines" erwähnten Mehrerforder­
nisse für die Betreuung von Flüchtlingen in Öster­
reich in Höhe von 804 Millionen Schilling und für 
die Verdoppelung der Spendeneingänge für die 
Polenhilfe in Höhe von 75 Millionen Schilling; zur 
Förderung von Bauinvestitionen im Fremdenver­
kehr werden 95 Millionen Schilling und für den 
Bundeshochbau zusätzliche Mittel in Höhe von 
365 Millionen Schilling bereitgestellt. Für Sanie­
rungsmaßnahmen des Österreichischen Verkehrs­
büros sind 40 Millionen Schilling vorgesehen. 

Es muß daher insgesamt für die Bedeckung eines 
Betrages von rund 1:4 Milliarden Schilling in 
zusätzlichen Kreditoperationen . gemäß Art. VIII 
BFG 1982 dadurch vorgesorgt werden, daß dem 
Bundesminister für Finanzen mit einem in den 
Art.' III neu eingefügten Abs. 3 a die dementspre­
chende Ermächtigung erteilt wird. 

Zu Art. IZ 2: 

Die unter Art. I Z 1 vorgesehene Einfügung eines 
weiteren Ermächtigungsfalles im Art. III Abs. 3 a 
BFG 1982 macht es erforderlich, eine entspre­
chende Ergänzung des Art. III Abs .. 4 BFG 1982 
vorzunehmen, durch welche klargestellt wird, daß 
sich der Gesamtgebarungsabgang des Finanzjahres 
1982 auch nach Maßgabe der Inanspruchnahme 
dieser neuen Ermächtigung erhöht. 

Zu Art. IZ3: 

Um den Bundesminister für Finanzen in die Lage 
zu versetzen, die gemäß Z 1 vorgesehenen Kredit­
operationen durchzuführen, ist es erforderlich, den 
Wortlaut des Art. VIII Abs. 4 BFG 1982 in Verbin­
dung mit Art. VIII Abs. 1 leg. cit. dementsprechend 
anzupassen. 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallen 
unter den Begriff "Bewilligung des Bundesvoran­
schlages" gemäß Art. 42 Abs. 5 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes. Somit hat die Mitwirkung des Bun­
desrates im Gesetzgebungsverfahren zu unterblei­
ben. 
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